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Kurz informiert

▶▶ Schönheitsreparaturen
Überobligationsmäßige Schönheitsreparaturen bei mietende

| Führt ein Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses Schönheitsrepara-
turen aus, zu denen er nach dem Mietvertrag nicht verpflichtet ist, kann er 
seine Aufwendungen vom Vermieter allenfalls wegen einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung geltend machen (LG Wiesbaden 9.7.20, 3 S 91/20, Abruf-Nr. 
218711). |

Der Vermieter hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Rückerhalt einer reno-
vierten Wohnung. Für eine ungerechtfertigte Bereicherung muss der Mieter 
allerdings darlegen, welche Renovierungsarbeiten er durchgeführt hat und 
welche Wertverbesserung für den Vermieter hierdurch eingetreten sein soll. 
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▶▶ Mietmangel
mietminderung nach modernisierungsmaßnahme

| Die Minderung der Miete bemisst sich nach der objektiven Beeinträchti-
gung des vertraglich geschuldeten Wohngebrauchs im Zeitraum des Miet-
mangels. Bemessungsgrundlage hierfür ist nur die Gesamt-Bruttomiete ein-
schließlich der Nebenkostenvorauszahlungen (AG Brandenburg 14.9.20, 31 C 
168/19, Abruf-Nr. 218712). |

Dieser Maßstab gilt auch für Mietminderungen bei Wohnraum, für den sich 
die Miete nach einer Modernisierungsmaßnahme erhöht hat. Nach Auffas-
sung des AG Brandenburg folgt dies daraus, dass auch im Mieterhöhungs-
verfahren Mängel der Mietsache grundsätzlich außer Betracht bleiben müs-
sen. Daher könne sich die Mietminderung auch nicht nach der erhöhten Mie-
te (zuzüglich der entsprechenden anteiligen Betriebskostenvorauszahlung) 
aufgrund der erfolgten Modernisierungsmaßnahme richten. 
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